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Einleitung 

In Schrifttum und Rechtsprechung zu § 267 StGB wird fast einhellig von der 
sogenannten "Geistigkeitstheorie" ausgegangen!. Nach ihr soll "Aussteller" 
einer Urkunde derjenige sein, von dem die urkundliche Erklärung "geistig 
herrührt"2. Der Begriff des "Ausstellers" ist wiederum das Schlüsselwort zur 
Bestimmung der Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde, denn nach einmü-
tiger Auffassung in Rechtsprechung und Lehre soll eine Urkunde immer dann 
unecht sein, wenn die Urkunde nicht von derjenigen Person herrührt, die sich 
(anscheinend) als Aussteller aus der Urkunde ergibt3. Demnach bietet die 
Geistigkeitstheorie offenbar einen Lösungsansatz bei der Prüfung der zentra-
len Frage im Unrechtstatbestand des § 267 StGB, nämlich der Frage danach, 
ob die von einem Täter hergestellte oder gebrauchte Urkunde echt oder 
unecht ist. 

Der Ansatz der Geistigkeitstheorie hat dabei offenkundig einen Bezug zum 
Zivilrecht. In allen einschlägigen Darstellungen findet sich die Erörterung der 
zentralen Fallgruppe des sogenannten "Zeichnens mit fremdem Namen"4. Es 
handelt sich dabei um die Fälle, in denen jemand im Rahmen einer rechtsge-
schäftlichen Vertretung bei der Unterzeichnung eines urkundlichen Schrift-
stückes nicht seinen eigenen, sondern den Namen des Vertretenen zur Unter-
zeichnung verwendet. Hier ist nach der Geistigkeitstheorie folgende Überle-
gung anzustellen: Da das Zivilrecht ein solches Zeichnen mit fremdem Namen 
als rechtsgeschäftlich wirksame Vertretung ansieht5, rührt die urkundliche 
Erklärung nicht vom unterzeichnenden Vertreter her, sondern wird "geistig" 
dem Vertretenen zugerechnet. Letzterer ist somit Aussteller der Urkunde und 
erscheint auch als solcher auf dem Schriftstück; die Urkunde ist mithin echt im 
Sinne des Urkundenstrafrechts6• Es läßt sich daher sagen, daß die Geistig-
keitstheorie auf der Idee einer Konformität zwischen Zivilrecht und Strafrecht 

1 Siehe nur m. w. N. TrändIe, LK § 267 Rdn. 16, 124; Sch/Sch/Cramer, § 267 
Rdn.55. 

2 Siehe nur m. w. N. Trändie, LK § 267 Rdn. 15; Sch/Sch/Cramer, § 267 Rdn. 55. 
3 Siehe nur RGSt 48, 238, 240; BGHSt 1, 117, 121; BGHSt 9, 44, 45; BGHSt 33,159, 

160; BGH EzSt § 267 Nr. 1; Trändie, LK § 267 Rdn. 124; Sch/SchICramer, § 267 
Rdn.48. 

4 Siehe nur MaurachlSchroeder, BT 2 § 65 III 2 b; zu abweichenden Benennungen 
dieser Fallgruppe s. unten 1. Abschn. II C 4 a. 

5 Vgl. nur m. w. N. RGZ 74,69; Thiele, MK § 164 Rdn. 33. 
6 Zur Behandlung der Fälle des Zeichnens mit fremdem Namen s. nur Trändie, LK 

§ 267 Rdn. 19; SchISch/Cramer, § 267 Rdn. 56; im 3. Abschnitt unter Punkt I C wird 
ausführlich auf diese Fallgruppe einzugehen sein. 
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beruht, die sich folgendermaßen formulieren ließe: Die zivil rechtliche Zulas-
sung eines wirksamen Zeichnens mit fremdem Namen einerseits kann nicht 
auf der anderen Seite eine Bestrafung wegen des Herstellens einer unechten 
Urkunde nach sich ziehen7. Dies ließe sich sogar zu der Aussage zuspitzen, 
daß strafrechtlich gesehen eine Urkunde nicht unecht sein könne, wenn sie 
zivilrechtlich wirksam ist8. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Ansatz der Geistigkeitstheorie einer kri-
tischen Würdigung unterzogen, wobei ein besonderes Augenmerk auf dem 
eben geschilderten Bezug zum Zivilrecht liegen wird. Dabei soll aufgezeigt 
werden, daß die Formel vom "geistigen Herrühren" nicht nur sprachlich unzu-
reichend ist, sondern daß sie auch losgelöst von den ihr eigentlich zugrundelie-
genden Konformitätserwägungen zwischen Zivilrecht und Strafrecht verwen-
det wird. Dies wird zunächst an der Behandlung der offenen Stellvertretung 
gezeigt werden, wobei insbesondere auf die Fälle der vorgetäuschten offenen 
Stellvertretung einzugehen sein wird. Dort führt die Anwendung der Formel 
vom "geistigen Herrühren" entgegen ihrer ursprünglichen Funktion (Ein-
schränkung der Strafbarkeit nach § 267 StGB beim Zeichnen mit fremdem 
Namen) sogar zur Ausweitung der Strafbarkeit9, indem auch die schriftliche 
Lüge über das Bestehen einer Vertretungsmacht unter Umständen nach § 267 
StGB strafbar sein soll. Weiterhin wird verdeutlicht, daß häufig ganz andere 
Fragen, als die nach dem "geistigen Aussteller", die Beurteilung der Echtheit 
von Urkunden beeinflussen, was zum Beispiel durch die Berücksichtigung des 
Rechtsbindungs- oder Täuschungswillens eines Beteiligten geschieht. Anhand 
der klassischen Fallgruppe des Zeichnens mit fremdem Namen wird erörtert 
werden, daß die Idee von Konformität zwischen Strafrecht und Zivilrecht im 
Grunde genommen durch so viele Ausnahmen eingeschränkt wird, daß für 
den ursprünglichen Anwendungsbereich kein Raum mehr bleibt. Nach einer 
weiteren Erörterung von Fällen, in denen trotz Gebrauch des eigenen Namens 
unechte Urkunden hergestellt werden, wird im Ergebnis eine Abkehr vom 
Ansatz der Geistigkeitstheorie für notwendig erachtet. Die Ausstellerbestim-
mung in § 267 StGB sollte vielmehr an hand einer hier vorgeschlagenen "modi-
fizierten Körperlichkeitstheorie" vorgenommen werden. 

Die soeben dargelegte Eingrenzung macht deutlich, daß in dieser Arbeit 
keine Überlegungen dazu angestellt werden, wie der Urkundsbegriff im ein-
zelnen festzulegen ist. Die damit verbundenen zahlreichen Probleme und 
Streitstände lO haben nämlich zumeist keine Relevanz für die hier zu erörtern-

7 Vgl. bereits RGZ 74, 69, 71 und u. a. Schroeder, GA 1974, 225, 229. 
8 So ausdrücklich Bockelmann, BT 3 § 12 III 1 b; zu diesem Konformitätsargument 

s. u. 1. Abschn. II C 4 b. 
9 Siehe bereits jetzt Rheineck, Fälschungsbegriff, S. 103 f., 155. 
10 Siehe nur mit jeweils umfangreichen Nachweisen zu den Merkmalen des Urkunds-

begriffes: Trändie, LK § 267 Rdn. 1 ff.; Sch/Sch/Cramer, § 267 Rdn. 2 ff. Zu Einzel-
problemen wie der Unterscheidung zwischen Absichts- und Zufallsurkunden bzw. der 
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den Einzelfälle. Soweit es um die Verwendung fremder, nicht zustehender 
Namen oder die Zeichnung eines Vertreters mit dem Namen eines Vertrete-
nen geht, handelt es sich bei den zugrundeliegenden Urkunden in der Regel 
um Schriftstücke. Da aber selbst bei enger Auslegung des Urkundsbegriffes 
jedenfalls Schrifturkunden unter § 267 StGB fallen 11 , bedarf es hier keiner 
genaueren Bestimmung der Merkmale einer Urkunde. Ähnliches gilt auch für 
weitere Streitfragen bei der Auslegung von § 267 StGB, wie zum Beispiel das 
Verhältnis zwischen den Tatbestandsalternativen des Herstellens einer unech-
ten Urkunde und des Verfälschens einer echten12 • Die Darstellung in dieser 
Arbeit beschränkt sich fast ausschließlich auf Ausführungen, die das Herstel-
len einer unechten Urkunde in der Form betreffen, daß der Herstellende die 
verkörperte Erklärung selbst in die Welt setzt, er also nicht eine bereits vor-
handene Urkunde verändert. 

Abgrenzung von Urkunden und Beweiszeichen s. m. w. N. Trändle, LK § 267 
Rdn. 50 ff., 69 ff.; Sch/Sch/Cramer, § 267 Rdn. 14 f., 20 ff. 

11 Nur Schriftstücke als Urkunden betrachtend: Ouo, BT 1 § 70 I c aa; ders. JuS 1987 
761, 762 f.; Maurach/Schroeder, BT 2 § 65 11 B; Schilling, Augenscheinsbeweis, 
S. 82 f., 86 f.; Schmidhäuser, BT 14/10; Wetzel, § 59 11 1. Siehe auch Kienapfel, GA 
1970, 193, 213 allerdings unter Hinweis (a.a.O. FN 160) auf seine Erweiterung des 
Urkundenbegriffes auf sog. "Verkehrsmarken" . Samson, SK § 257 Rdn. 22 bezeichnet 
die Schrifturkunde durchaus zu Recht als "Idealtyp" der Urkunde. 

12 Hierzu s. nur m. w. N. Trändle, LK § 267 Rdn. 119 ff., 153 ff.; Sch/Sch/Cramer, 
§ 267 Rdn. 46, 64 f. 


